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Top 7.7 Änderung der Entgeltordnung der Stadt Klütz über die Erhe-
bung von Benutzungsentgelten für das Literaturhaus Uwe John-
son

Die Stadtvertreter folgen der Empfehlung des Hauptausschusses. Es wird gebeten 
die Formulierung im § 7 Inkrafttreten – an die Formulierung aus den bestehenden 
Satzungen der Stadt Klütz anzupassen. 

Beschluss:
Die Stadtvertretung beschließt die anliegende 1. Änderung der Entgeltordnung der 
Stadt Klütz über die Erhebung von Benutzungsentgelten im Literaturhaus "Uwe 
Johnson". Die Öffnungszeiten sind hiervon ausgeschlossen.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 15
davon anwesend: 10
Zustimmung: 10
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0
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